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Verbesserte Bürgerinformation über Bauleitplanung: Erfassung von 
Bebauungsplänen und –verfahren auf der städtischen Website 
 
Sachverhalt 
 
In seiner Sitzung am 25.03.2009 hat der Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschuss auf 
Antrag der GRÜNEN Fraktion (Drs.-Nr. 09/0051) beschlossen, die Bürgerinformation über 
Bauleitplanung auf der städtischen Website zu verbessern. 
 
Seit Mitte 2011 sind die aktuellen Bauleitplanverfahren auf der städtischen Website  
einsehbar, wenn auch für die Anwender umständlich zu finden. 
 
In einer Anfrage vom 15.08.2011 (Drs.-Nr. 11/0348) erkundigte sich die GRÜNE Fraktion 
nach der Ausführung der weiteren Inhalte des Beschlusses vom 25.03.2009. In der Antwort, 
datierend vom 22.08.2011, führte die Verwaltung aus, dass aktuell an der neuen Website 
der Stadt gearbeitet werde, was auch die Einbindung der Bürgerinformation über Bauleit-
planung und deren Inhalte betreffe. Zudem wurde ausgeführt, dass mittlerweile alle rechts-
kräftigen Bebauungspläne digital erfasst und in ein GIS integriert sind. 
 
Da sich der Kenntnisstand des Fragestellers seit Mitte 2011 nicht verändert hat, ergeben 
sich folgende Fragen. 
 
 

Ihr/e Gesprächspartner/in: Martin Metz, Christian Günther 
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Fragestellungen: 
 

1. Gilt der Sachstand vom 22.08.2011 noch, dass mit der neuen Website die Dar-
stellung und Informationsmöglichkeiten über Bauleitplanung auf der Website in der 
beschriebenen umfassenden Form verbessert werden sollen? 

2. Wie ist der Sachstand der Erstellung der neuen städtischen Website? 
3. Wann ist damit zu rechnen, dass gemäß Beschluss auch bestehende Bebauungs-

pläne auf der Website eingesehen werden können? 

 
 
gez. Martin Metz                           gez. Christian Günther 
 
 


